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lung ihres Auftrages gewachsen ist. 
Die Kombination von allgemeiner 
Wehrpflicht (seit 1962) und Frei
willigenprinzip (Soldaten auf Zeit 
und Berufssoldaten) gewährleistet 
die Ergänzung der NVA. Zur NVA 
gehören die Landstreitkräfte, die 

Luftstreitkräfte/Luftverteidigung 
und die Volksmarine. —* Gesetz über 
den Wehrdienst in der Deutschen Demo
kratischen Republik, —► Streitkräfte

Nationalisierung: Überführung
von Produktionsmitteln (Betriebe, 
Grund und Boden usw.) aus dem 
Eigentum einzelner Personen und 
Körperschaften in staatliches Ei
gentum. Der Charakter der N. 
hängt vom Wesen des jeweiligen 
Staates ab. Die N. kann entschädi
gungslos oder gegen Entgelt erfol
gen. Die kapitalistische N. besteht 
in der Überführung privatkapitali
stischer Unternehmen, z. T. auch 
ganzer Industriezweige, in das Ei
gentum des bürgerlichen Staates, 
meist gegen hohe finanzielle Ab
findungen. Zumeist handelt es sich 
um unrentable, nicht mehr konkur
renzfähige Betriebe und Wirt
schaftszweige. Vielfach werden 
diese Einrichtungen nach ihrer mit 
Staatsmitteln erfolgten Modernisie
rung zu^niedrigen Preisen wieder 
an die Unternehmer zurückgege
ben (Reprivatisierung), wodurch 
die Kapitalisten und ihre Vereini
gungen an der N. und auch an der 
Reprivatisierung profitieren. Auch 
militärisch-strategische Überlegun
gen können zur N. führen. Im all
gemeinen ist die Monopolbour
geoisie an großen N. nicht interes
siert und betreibt immer wieder 
die Reprivatisierung. Durch die ka
pitalistische N. wird die Ausbeu
tung der Werktätigen nicht besei
tigt und der Charakter der kapitali
stischen Ordnung insgesamt nicht 
angetastet. Dennoch kämpft die 
Arbeiterklasse für die N. bestimm
ter Schlüsselindustrien und -unter
nehmen als eine Möglichkeit, z. B. 
über die Mitbestimmung der Ar

beiter Schritte zur Einschränkung 
der Macht der Monopole einzulei
ten. Die Mitbestimmung erfüllt je
doch nur dann ihre Aufgaben im 
Interesse der Arbeiterklasse, wenn 
sie die Zurückdrängung der Macht 
der Monopole und schließlich ihre 
Überwindung zum Ziel hat. Die N. 
bietet auch günstige Voraussetzun
gen für die Schaffung des sozialisti
schen Eigentums, weil bereits ein 
hoher Grad der Vergesellschaftung 
der Produktionsmittel erreicht ist 
und die Arbeiterklasse nach Besei
tigung des kapitalistischen Staates 
diese Betriebe relativ leicht in 
Volkseigentum überführen kann. 
Die N. in den national befreiten 
Ländern erfaßt vorwiegend die Un
ternehmen des ausländischen Mo
nopolkapitals und der mit ihm ver
flochtenen einheimischen Groß
bourgeoisie sowie teilweise auch 
die Ländereien der Feudalherren. 
Sie ist von großer Bedeutung für 
die Entwicklung einer unabhängi
gen Wirtschaft dieser Länder. Ihr 
Charakter wird wesentlich durch 
die sozialökonomische Entwick
lungsrichtung dieser Staaten be
stimmt (—» Entwicklungsländer).
Die sozialistische N. ist die revolu
tionäre Beseitigung des Eigentums 
der Ausbeuterklasse an den wich
tigsten Produktionsmitteln durch 
die sozialistische Staatsmacht und 
die Überführung der kapitalisti
schen Unternehmen in staatliches 
sozialistisches Eigentum (Volksei
gentum). Sie beginnt mit der Über
nahme der ökonomischen Schlüs
selpositionen, wie der Grundstoff
und der Schwerindustrie, des 
Transport- und Nachrichtenwe
sens, der Banken und des Außen
handels. Mit der sozialistischen N. 
wird die ökonomische Grundlage 
der Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen beseitigt und 
die ökonomische Basis für die Dik
tatur des Proletariats und für das 
Wirken der ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus geschaffen (—» ge
sellschaftliches Eigentum).


